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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.2004

Norm

ABGB §1068

ABGB §1070

GBG §9

Rechtssatz

Innerhalb der vom Gesetz gezogenen Zulässigkeitsschranken erfährt das Wiederkaufsrecht durch die Verbücherung

insofern nur eine Verstärkung, als sie es dem Wiederkäufer ermöglicht, die Sache einem Dritten "abzufordern".

Entscheidungstexte

5 Ob 271/03v

Entscheidungstext OGH 10.02.2004 5 Ob 271/03v
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